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„Für eine wettbewerbs- und 
innova​tionsorientierte 
Stoffpolitik“

Executive Summary

Die zukünftige Stoffpolitik auf europäischer und nationaler Ebene betrifft nicht nur die Hersteller sondern die gesamte Industrie auf allen Stufen der Wertschöpfungs​kette und berührt ihre Wettbewerbsfähigkeit unmittelbar. Sie ist deshalb nicht nur an der Frage zu messen, ob sie ein hohes Schutzniveau für Mensch und Umwelt sichert, sondern auch daran, inwieweit sie Innovationen in den Unternehmen fördert und deren Selbstverantwortung stärkt. Sie muss zudem eine einfache Kommunika​tion in der Lieferkette unterstützen, Klarheit und Rechtssicherheit für die Unterneh​men sicherstellen und mit den Verfahren in anderen Regionen der Welt kompatibel sein.

Der BDI erkennt den Bedarf für eine Neukonzeption der Stoffpolitik an. Zugleich sollten jedoch die Stärken des geltenden Rechts nicht preisgegeben werden. Um dies zu erreichen, stellt die Industrie eine Reihe von Forderungen an die künftige Stoffpolitik:

1. Der Geltungsbereich künftiger Regelungen muss stärker als im vorliegenden Weißbuch der Kommission fokussiert werden, insbesondere sind klare „Abschneide​kriterien“ zu definieren. Hierzu macht der BDI konkrete Vorschläge, die näher geprüft werden sollten.

2. Das Registrierungsverfahren („REACH“) muss so unbürokratisch wie möglich ausgestaltet werden. Nur so kann das Innovationspotential der deutschen Indust​rie bei Neustoffen, aber auch bei Altstoffen voll ausgeschöpft werden. Hierzu ist – neben weiteren Forderungen im folgenden Papier - z.B. der Datenum​fang nach dem zu erwartenden Risiko zu staffeln und der Begriff „Verwen​dungszweck“ eindeutig zu definieren. 

3. Der Nutzen eines eigenständigen Zulassungsverfahrens ist fraglich. Der BDI schlägt stattdessen vor, die Entscheidungen über den Umgang mit den hierfür ins Auge gefassten Stoffen im Rahmen der anderen Stufen des „REACH-Sys​tems“ vollständig abzuarbeiten.

4. Der Ersatz von Stoffen ist Teil des unternehmerischen Innovationsprozesses.  Die Stoffpolitik muss diesen Prozess unterstützen und Anreize für umwelt- und nut​zerfreundliche Produkte und Verfahren schaffen. Ein „Substitutionsprinzip“, dass demgegenüber auf einen umfassenden staatlichen Entscheidungsvorbe​halt setzt, birgt erhebliche Risiken für die Wettbewerbsfähigkeit der europäi​schen Industrie.

5. Bei der Information nachgeschalteter Anwender ist eine saubere Aufteilung der Rechte und Pflichten notwendig. Der Datenumfang muss auf das für einen siche​ren Umgang mit Stoffen erforderliche Maß begrenzt werden.

6. Wettbewerbsverzerrungen zugunsten außereuropäischer Hersteller müssen durch grundsätzlich gleiche Informations- und Nachweispflichten vermieden wer​den.

7. Die Kostenbelastungen durch die Bereitstellung von Informationen und die Frage der Eigentumsrechte ist im Weißbuch nicht gelöst. Der BDI macht daher hierzu eine Reihe von Vorschlägen.

Der BDI sucht den Dialog mit allen an der Entwicklung der künftigen Stoffpolitik Beteilig​ten. Die Experten aus Unternehmen und Verbänden stehen hierfür zur Verfü​gung

Stoffpolitik – Schlüsselfrage für Innovationen und Wettbewerbsfähigkeit

Stoffe sind die materielle Grundlage der gesamten Wertschöpfungskette. Stoffpolitik betrifft deshalb die ganze Wirtschaft unmittelbar, vom Hersteller eines Stoffes über die Verwender aus allen Branchen des verarbeitenden oder bearbeitenden Gewer​bes bis hin zu Handwerksbetrieben und Importeuren. Eine Politik, die darauf zielt, die nachteiligen Umweltauswirkungen der Herstellung und der Verwendung von Stoffen zu sen​ken, muss deshalb an den Folgen für alle Unternehmen in der Liefer​kette gemessen wer​den. 

Deshalb nimmt der BDI mit diesem Positionspapier aus gesamtindustrieller Sicht Stellung zu dem mit dem Weißbuch zur Chemikalienpolitik gestarteten neuen politi​schen Projekt der EU. Dieses Positionspapier definiert die Ausgangsbasis, von der aus sich die deutsche Industrie an der Diskussion über die konkrete rechtliche Ausges​taltung der europäischen Stoff- und Chemikalienpolitik beteiligen wird.

Die Aussagen dieses Papiers beziehen sich gleichermaßen auch auf die anderen Foren und Handlungsebenen der Politik, in denen stoffpolitische Fragen erörtert werden. Dies gilt beispielsweise für den Bereich des Arbeitsschutzes und die dort geltenden Regelungen zur Herstellung von und zum Umgang mit Stoffen. 

A
Ziele einer künftigen Stoffpolitik 

Die künftige Stoffpolitik der EU betrifft alle Aspekte der Zukunftsfähigkeit unserer Volkswirtschaft – ökologische und gesundheitliche ebenso wie technische, wirtschaftli​che und gesellschaftliche. Sie ist daher nicht anhand eines einzigen Kriteri​ums zu entwickeln sondern muss sich in einem mehrdimensionalen Zielsys​tem bewähren. Die folgenden Ziele müssen aus Sicht des BDI erreicht werden:

1. Hohes Schutzniveau sichern

Kernziel einer künftigen Stoff- und Chemikalienpolitik der Europäischen Union muss ein hohes Schutzniveau für Hersteller und Verwender von Stoffen und aus diesen hergestellten Produkten sowie die Öffentlichkeit insgesamt sein. Voraussetzung für ein erfolgreiches Sicherheitsmanagement für Mensch und Umwelt sind ausrei​chende Kenntnisse über mit den Stoffen verbundene Expositionen und deren Auswirkun​gen. Ausschlaggebend für die richtigen Schlussfolgerungen beim Umgang mit und bei der Verwendung von Stoffen ist eine gründliche Risikobewer​tung auf Basis der möglichen Expositionen. 

2. Innovationen fördern

Die Entwicklung und der Einsatz neuer Stoffe ist ein wesentliches Element der Innovati​onsfähigkeit der deutschen Industrie. Innovation beschränkt sich aber nicht auf die Entwicklung und den Einsatz neuer Stoffe: Die überwiegende Mehrzahl neuer Produkte nutzt bekannte Stoffe, im bisherigen Sprachgebrauch Altstoffe genannt, in immer neuen Verwendungen und Kombinationen. Vorschläge für eine neue Stoffpolitik müssen sich deshalb an der Frage messen lassen, ob sie Innovatio​nen bei der Entwicklung und der Verwendung von Stoffen begünstigen oder behindern. Hier sind Verfahrensvereinfachungen und -erleichterungen zur Stär​kung von Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten dringend erforderlich.

3. Wettbewerbsfähigkeit stärken

Alle neuen Anforderungen, die an die Herstellung und Verwendung von Stoffen gestellt werden, sind auch unter dem Gesichtspunkt zu analysieren, inwieweit sie die Leistungsfähigkeit der europäischen Industrie gegenüber ihren außereuropäi​schen Wettbewerbern stärken oder schwächen. Dies betrifft alle Aspekte dieser Politik von den materiellen Anforderungen an die Stoffe über die Zeitdauer und die Kosten ihrer Markteinführung bis zu dem Aufwand bei der Überwachung der Einhal​tung des ent​sprechenden Rechts. Damit ist eine künftige Stoffpolitik an dem Ziel des Lis​sabonner Gipfels zu messen, Europa zur innovativsten und wettbewerbsfähigsten Re​gion zu machen.

4. Selbstverantwortung stärken

Sicherheit und Umweltverträglichkeit im Bereich Stoff- und Chemikalienpolitik stehen und fallen mit der Integration des Risikomanagements in den unternehmerischen Innovationsprozess. Das Risikomanagement ist die Basis für eine sachgerechte Information der Anwender und damit für deren verantwortlichen Umgang mit Stoffen. Zugleich ist eine klar definierte Verantwortung der Unternehmen die Voraussetzung für einen glaubwürdigen Beleg der Sicherheit und Umweltverträglichkeit von Produk​ten gegenüber der Öffentlichkeit und den Behörden. Es muss daher der Grundsatz gelten, dass selbstverantwortliches Handeln der Unternehmen, soweit wie sachlich gerechtfertigt, Vorrang vor direkter behördlicher Intervention in den Produktgestaltungs​prozess haben muss. Umgekehrt müssen die Unternehmen in der Lieferkette ihre jeweilige Leistung im Umgang mit Stoffen sachgerecht belegen. 

5. Einfache Kommunikation in der Lieferkette gewährleisten

Namentlich im Hinblick auf die Belange kleinerer und mittlerer Unternehmen ist eine klare, rechtssichere und transparente Kommunikation über die Risiken, die beim Umgang  mit Stoffen und Produkten in der Lieferkette auftreten können, entschei​dend. Dies gilt insbesondere dann, wenn sich neue Fragen im Hinblick auf mögliche Risi​ken von Stoffen stellen. Eine künftige Stoffpolitik muss schnelle und transpa​rente Verfahren enthalten, mit denen neu auftretende Probleme zügig und mit einem Maxi​mum an Kalkulierbarkeit für die betroffenen Unternehmen gehandhabt werden können.

6. Klarheit und Rechtssicherheit herstellen

Klarheit und Verlässlichkeit behördlicher Entscheidungen sind eine unverzichtbare Grundlage für die Produktion von Stoffen und alle nachfolgenden Weiterverarbeitungs​schritte. Dies gilt auch für den Umgang mit wissenschaftlich nicht fundierbaren Aussagen zu bestimmten Risiken von Stoffen, die generell nicht als Grundlage für rechtliche Maßnahmen herangezogen werden sollten. Zugleich ist Kohä​renz und Handhabbarkeit sicherzustellen. Das Regelwerk ist insgesamt zu vereinfachen.  Überschneidungen innerhalb der stoffbezogenen Regelun​gen und an der Schnittstelle zu anderen Rechtsbereichen sind zu vermeiden. 

7. Internationales Benchmarking durchführen

Die Kompatibilität der „Spielregeln“ in der EU mit denjenigen, die in anderen Regio​nen der Welt gelten, ist die Basis für einen fairen Wettbewerb. Aus Sicht des BDI ist daher eine Benchmarking–Analyse der Systeme anderer Staaten, vor allem der USA und Japans, unverzichtbar, die die Ergebnisse bereits vorhandener Untersuchun​gen zusammenführt und auswertet.  Dies sollte jeder EU-Regelung vorgeschaltet werden, anderenfalls sind massive handelspolitische Probleme und entsprechende Nachbesserungen unvermeidlich.

B     Stärken des geltenden Rechts erhalten – Schwächen beseitigen

1. Bestandsaufnahme

Das gegenwärtige Recht kennt bereits eine Vielzahl stoffbezogener Regelungen. Diese haben sich aus den unterschiedlichsten Gründen heraus in verschiedenen Regelungszusammenhängen entwickelt:

· Das Chemikalienrecht regelt, überwiegend auf europäischer Ebene, die Pflicht zur Anmeldung neuer Stoffe und zum Altstoffmanagement. Es legt fest, welche Daten einzureichen und welche Risikomanagementmaßnahmen für neu in den Ver​kehr zu bringende Stoffe vorzusehen sind. Die Altstoffverordnung sieht vor, dass schon auf dem Markt befindliche Stoffe erfasst und systematisch überprüft und einzelne Stoffe nach einer Prioritätenliste detailliert untersucht werden. 

· Das Chemikalienrecht enthält ferner ein umfangreiches Regelwerk zur Einstu​fung und Kennzeichnung gefährlicher Stoffe sowie zum Umgang mit ihnen vor. Die Kennzeichnung mit Gefahrensymbolen und Hinweisen zu Risi​ken und Schutz​maßnahmen stellt, zusammen mit dem ebenfalls im Gefahrstoff​recht vorge​sehenen Sicherheitsdatenblatt, ein Kernelement der Risiko​kommunikation zwischen Herstellern und Anwendern dar. 

· Die rechtlichen Regelungen zur Beschaffenheit von Produkten sind außerordent​lich vielfältig. Ein Schwerpunkt sind Richtlinien zur Festlegung von Sicherheitsanforderungen an Produkte mit dem Ziel, den freien Warenverkehr in Europa zu gewährleisten (z. B. Spielzeugrichtlinie, Maschinenrichtlinie). Auch das Lebensmittel- und das Arzneimittelrecht regeln die von ihnen erfassten Produkt​bereiche umfassend und beinhalten schon jetzt eine Sicherheitsüberprü​fung auf EU-Ebene. Eine horizontale Bestimmung ist die Produkt​sicher​heitsrichtlinie, die eine allgemeine Verpflichtung enthält, nur sichere Produkte in den Verkehr zu bringen. Auch das Genehmigungsrecht (BImSchG) enthält Anforderungen an Stoffe und Produkte.

· Neben die öffentlich-rechtlichen Bestimmungen tritt das Produkthaftungsrecht. Dieses verpflichtet alle Hersteller oder Inverkehrbringer von Produkten, Schadenser​satz für solche Schäden zu leisten, die kausal auf Mängel eines Pro​duktes zurückzuführen sind. 

· Schließlich enthält das Abfallrecht eine Reihe sehr spezifischer Anforderungen an bestimmte Produkte im Hinblick auf ihre Verwertbarkeit, Recyclingfähigkeit und Deponierbarkeit.

Diese hohe Regelungsdichte führt zu zahlreichen Schnittstellen mit einer künftigen Stoffpolitik, die bei deren Ausgestaltung berücksichtigt werden müssen. Die vorliegen​den Erfahrungen müssen in die Entwicklung einer neuen Politik einfließen.

2. Stärken

Das geltende Recht hat dazu geführt, dass die Produktsicherheit in Europa ein hohes Niveau erreicht hat. Akute Gefährdungen durch chemische Stoffe konnten in den letzten Jahren weitgehend beherrschbar gemacht werden. Das geltende Recht weist zwei grundsätzliche Stärken auf:

· Das geltende Recht bietet - vor allem im Bereich der Vorschriften für Produkte -  eine relative Rechtssicherheit. Der Umgang mit ihm ist vertraut und die Indust​rie konnte sich in teilweise jahrzehntelanger Rechtsent​wicklung auf die Anforderun​gen einstellen. 

· Es zeichnet sich durch eine gewisse innovationsfreundliche Liberalität aus. Wo Regelungen fehlen, ist der Hersteller bzw. der Inverkehrbringer frei, Produkte an die Anforderungen des Marktes anzupassen. Dabei hat er zu gewährleisten, dass ein Produkt sicher ist. 

Diese Vorteile gelten allerdings nur mit erheblichen Einschränkungen und abnehmen​der Tendenz. Zum einen sind vor allem die zivilrechtlichen Produkthaftungsre​gelungen in ständiger Entwicklung begriffen. Zum anderen entwi​ckelt sich auch das öffentliche Recht außerordentlich dynamisch, vor allem durch Vorgaben der EU. Hier wachsen die Probleme durch nicht ausreichend aufeinander abgestimmte Regelungsansätze.

3. Schwächen

Das Regelwerk zu Stoffen und Produkten ist äußerst komplex, zum Teil widersprüch​lich und insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen kaum noch verständlich bzw. erfüllbar. Folgen:

· Die praktischen Probleme bei der Umsetzung des Regelwerkes behindern die Innovation und den Wettbewerb. Wie der Vergleich zwischen den Neustoffanmel​dungen in der EU und den USA zeigt, bestehen gegenwärtig erhebli​che Defizite im Bereich des behördlichen Verfahrensmanagements. Diese müssen beseitigt werden. Beispielsweise ist die innovative Polymerentwick​lung infolgedessen in der EU nahezu zum Erliegen gekommen.

· Im Altstoffbereich fehlen praktikable Vorgaben und Anreize zur angemessenen Erfassung der für eine Risikobeurteilung nötigen Informationen, insbesondere bezüglich Expositionen und nur langfristig erkennbarer schädlicher Fol​gen des Ein​satzes bestimmter Stoffe. 

· Die Unübersichtlichkeit der Vielzahl an Regelungen macht es dem Normadressa​ten in manchen Bereichen schwer, seine Pflichten sicher zu erken​nen und sich nach ihnen zu richten. 

· In der Folge dieser Defizite  können neue wissenschaftliche Erkenntnisse oft nicht schnell genug in die Praxis der Produktgestaltung umgesetzt werden. 

Die künftigen Regelungen im Stoffbereich müssen diese Schwächen beseitigen.

C    Anforderungen an die Ausgestaltung der Kernelemente der EU-
      Stoffpolitik

1. Geltungsbereich

Das Weißbuch fordert von jedem Hersteller bzw. Importeur eines Stoffes, die Produk​tion (oder den Import) eines Stoffes oberhalb einer Jahrestonne zu registrie​ren. Betroffen ist jeder Stoff, und zwar auch als Bestandteil einer Zubereitung einschließ​lich der Naturstoffe und der komplexen Stoffe. Die Vorschläge umfassen ferner den gesamten Lebenszyklus eines Stoffes bis hin zur Entsorgung.

Dieser breite Geltungsbereich kann zu einem unnötigen bürokratischen Aufwand und großen Mengen überflüssiger Daten führen. Die Rechtsunsicherheit für Herstel​ler und Verwender droht zu wachsen. Daher sollte bei der rechtlichen Umsetzung der Vorschläge des Weißbuchs nach sachgerechten „Abschneidekriterien“ für den Geltungsbereich der neuen Stoffpolitik gesucht werden.  Um eine wettbewerbschädi​gende Überregulierung zu vermeiden kommen beispielsweise die folgenden, noch näher zu prüfenden Gesichtspunkte in Frage:

· Die Begrenzung auf Anwendungen, bei denen Stoffe das „geschlossene Sys​tem“ der Verarbeitung im Betrieb verlassen (Ausklammerung von Zwischenproduk​ten)

· Sachgerechte Ausnahmen für Produkte, die bereits Gegenstand einer rechtlich geregelten Bewertung sind, und für Forschung und Entwicklung.

·  Besondere Regelungen für komplexe Stoffe, Naturstoffe und Gemische.

· Eine Klärung im Hinblick auf Abfallbeseitigung und -verwertung mit dem Ziel möglichst praktikabler Regelungen für die Bewertung eines Stoffes nach Ende der ursprünglichen Verwendung.

· Eine Bagatellgrenze, die nicht nur bei den bei Herstellungsmengen,  sondern auch bei der möglichen Exposition, ausgehend von der vorgesehenen Verwen​dung ansetzt (Beispiel: Die Dotierung eines Halbleiters mit einem Stoff unter​halb der ubiquitären Konzentration).

· Eine saubere, Kohärenz gewährleistende Abgrenzung zu bereits umfassend rechtlich geregelten Bereichen entlang des gesamten Lebensweges, sowohl verti​kal (Beispiel: Lebensmittelrecht, Abfallrecht), als auch horizontal (Beispiel: Arbeitsschutz) mit dem Ziel, Doppelarbeit für Unternehmen und Behörden zu ver​meiden.

2. Registrierungsverfahren

Kern des Weißbuchs ist das neue Registrierungssystem REACH (Registration, Evalua​tion and Authorisation of Chemicals). Es sieht abgestufte Pflichten zur Liefe​rung bestimmter Daten an die Behörden vor. Das Registrierungsdossier muss Informatio​nen zu den Eigenschaften eines Stoffes und zur beabsichtigten Verwen​dung bzw. Exposition bis hin zu Maßnahmen des Risikomanagement enthalten. Ab einer Produktionsmenge von 100 Jahrestonnen werden die Behörden in jedem Einzel​fall über die Prüfstrategie und die vorgeschlagenen Risikomanagementmaßnah​men entscheiden. Werden die erforderlichen Daten nicht vor​gelegt, ist die weitere Produktion bzw. der Import eines Stoffes verboten.

Aus Sicht des BDI kommt es vor allem darauf an, dieses neue System so unbürokra​tisch wie möglich auszugestalten. Die Anforderungen dürfen nicht dazu führen, dass die Produktion von Stoffen in Europa unattraktiv wird, weil aufwändige Verfahren von der Informationsbeschaffung bis zur Dokumentation gefordert werden, die für ein sachgerechtes Risikomanagement nicht benötigt werden. 

Im Einzelnen:

· Der Umfang der bei der Registrierung an die Behörden zu übermittelnden Daten ist nach dem Risiko zu staffeln, das sich aus dem Umgang mit dem regist​rierten Stoff ergeben kann. Es kann also nicht wie bisher alleine auf des​sen intrinsische Eigenschaften ankommen. Vielmehr ist die Exposition, die sich aus den vom Hersteller vorgesehenen Verwendungszwecken ergeben kann, aus​schlaggebend. Hierzu bedarf es klarer Festlegungen.

· Ohne ein rechtssicheres und praktikables Verständnis des Begriffs „Verwen​dungszweck“ ist eine einheitliche Anwendung nicht möglich. Je enger die Verwen​dungszwecke nicht nur z. B. auf die Verwendung in bestimmten Produktka​tegorien, sondern im Extrem auf Einzelprodukte heruntergebrochen wer​den, desto höher ist tendenziell der – letztlich vom Verbraucher zu tragende – bürokratische Aufwand und der mit dem Registrierungsverfahren verbundene Zeit​verlust im Innovationsprozess. Um eine unüberschaubare Vielzahl von Verwen​dungszwecken unterschiedlicher Reichweite und Präzision zu verhin​dern, sollte der Gesetzgeber bestimmte Typen von Verwendungszwecken und Ex​positionsszenarien vorgeben. Dabei bietet sich eine Staffelung nach Gefähr​dungspotential und möglichen Verwendungen an, ggf. in Kombination miteinan​der. Auf diese Weise kann der Registrierer die für seine Zwecke „passenden“ Ver​wendungszwecke bzw. Expositionsszenarien auswählen. Es sollten ferner klare und definierte Begrifflichkeiten zur Anwendung kommen. Schon im Glos​sar des Weißbuches tauchen Widersprüche auf. 

· Die formalen und inhaltlichen Anforderungen an die Risikobewertung und die Risikomanagementvorschläge dürfen nicht überzogen werden. Auch hier bietet sich eine Typisierung an, beispielsweise durch Stufung nach Art und Umfang der Gefährdung. Es muss einem Registrierer möglich sein, durch die Festle​gung weitreichender Risikomanagementmaßnahmen auf die Einreichung bestimm​ter Daten zu verzichten. Zugleich müssen Kleinmengen, insbesondere im Rahmen von Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten von der Registrierungs​pflicht ausgenommen bleiben.

· Es darf für ganze Stoffgruppen – Ausnahmen sind bei adäquater Risikobewer​tung und Kosten-Nutzen-Analyse für besonders gefährliche Stoffe denkbar – kein präventives Verbot des Inverkehrbringens mit Erlaubnisvorbehalt geben. Viel​mehr sollte jeder Hersteller nach Ablauf einer bestimmten Frist seit Einrei​chung des Registrierungsdossiers davon ausgehen können, dass keine behördli​chen Einwände gegen einen Produktionsstart zu erwarten sind.

· Die Regelungen zur Registrierung von Stoffen müssen einfach, praktikabel und gerade auch für direkt und indirekt betroffene KMU erfüllbar gestaltet werden. Generelle, nicht risikobezogene und nicht zielbezogene Informationsanforderungen, wie z.B. bei den geltenden Neustoffregelungen, sind nachteilig für die Innovation und die Flexibilität der Industrie und stellen zudem nicht den erforderlichen Schutz von Mensch und Umwelt sicher. Der innovationshemmende Effekt der gegenwärtigen Neustoffregelungen folgt u.a. daraus, dass auch intrinsische Eigenschaften eines Stoffes ermittelt werden müssen, die für die tatsächliche Gefährdung keine Rolle spielen.

· Die Produktion eines Stoffes sollte nur dann vollständig verboten werden dürfen, wenn nach sorgfältiger Risikobewertung einschließlich einer sozio-ökonomischen Kosten-Nutzen-Analyse feststeht, dass die potenziellen von diesem Stoff ausgehenden Gefahren größer sind als der gesamtwirtschaftliche Nutzen seines Einsatzes. 

3. Zulassung

Das Weißbuch sieht vor, dass bestimmte Stoffe (Stoffe mit kanzerogenen, mutagenen und reprotoxischen Eigenschaften der Kategorien 1 und 2 sowie persistente organische Stoffe – sogenannte POP-Stoffe) einer besonderen Zulassungspflicht unterfallen. Diese Zulassung wird nur im Einzelfall und bezogen auf einen konkreten Verwendungszweck nach Abwägung möglicher Gefährdungen mit dem gesellschaftlichen Nutzen eines Stoffes erteilt. 

Es ist nicht erkennbar, welchen zusätzlichen Nutzen dieses besondere Zulassungsverfahren gegenüber einem sachgerecht ausgestalteten Registrierungsverfahren und Entscheidungen auf Basis der Evaluierung der in dessen Rahmen bereitgestellten Informationen bringen soll. Fest steht dagegen, dass es einen massiven Zuwachs an Bürokratie bedeuten würde. Indem jede Verwendung eines solchen Stoffes einer eigenständigen Prüfung ihres gesellschaftlichen Nutzens unterworfen wird, fällt jede Innovation unter den Vorbehalt behördlicher Akzeptanz. 

Der BDI schlägt daher vor, das Registrierungsverfahren so auszugestalten, dass die Entscheidungen, die die Herstellung und Verwendung der hier angesprochenen Stoffe betreffen innerhalb des „REACH“-Verfahrens getroffen werden. Hierdurch ist eine nachhaltige Vereinfachung ohne Einbussen hinsichtlich Sicherheit und Umweltschutz möglich.

4. Substitutionsprinzip

Das Weißbuch fordert die Ersetzung gefährlicher durch weniger gefährliche Stoffe und setzt auf eine steigende Nachfrage nach Ersatzstoffen mit geringeren Auswirkungen auf Mensch und Umwelt. Es misst hierbei jedoch behördlichen Eingriffen in Substitutionsentscheidungen eine zu große Rolle zu. 

Die Überprüfung der Leistung und die Ersetzung von Stoffen in ihren Verwendungen durch besser geeignete Alternativen ist ein normaler Bestandteil des unternehmerischen Innovationsprozesses. Die Erfahrung zeigt, dass Substitutionsentscheidungen einen umfassenden Risikovergleich über den gesamten Lebensweg eines Stoffes und seines möglichen Substituts hinweg erfordern. Erfolgreiche Stoffpolitik kann diesen Prozess unterstützen – sie darf ihn aber nicht durch staatliche Intervention außer Kraft setzen oder unter einen generellen politischen Prüfvorbehalt stellen. Eine Politik, die die fortgesetzte Nutzung eines Stoffes an die Voraussetzung knüpft, nachzuweisen, dass für die jeweilige Verwendung keine „bessere“ Alternative existiert, stellt zentrale Elemente des marktwirtschaftlichen Innovationsprozesses zur Disposition. Eine derartige Operationalisierung dieses Begriffes würde erhebliche Risiken für die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie mit sich bringen. Der BDI fordert daher den Verzicht auf diesen Ansatz.

5. Information durch nachgeschaltete Anwender

Das Weißbuch sieht umfassende neue Pflichten der Anwender von Stoffen vor. Diese reichen von dem Abgleich mit der vom Hersteller gemeldeten Verwendung über eine Information der Behörden zu Verwendungszweck und Exposition bis zur Risikobeurteilung und Maßnahmen zum Risikomanagement. Die Behörden haben die Möglichkeit, zusätzlich weitere Daten verlangen zu können und zusätzliche Risikomanagementmaßnahmen anzuordnen.

Neue Verwendungen von Stoffen sind der Kern der meisten Produktinnovationen. Daher ist eine ordnungspolitisch saubere Aufteilung der Rechte und Pflichten entlang der Verarbeitungs- und Lieferketten für ein funktionierendes System unabdingbar. Der Anwender muss ohne Schwierigkeiten erkennen können, welche Angaben von ihm verlangt werden. Der Umfang der den Behörden zur Verfügung zu stellenden Informationen muss risikoadäquat sein. Die von den nachgeschalteten Anwendern abzufordernden Informationen dürfen nicht über das hinausgehen, was zur Prävention gegenüber Umwelt- oder Gesundheitsgefahren zwingend erforderlich ist. 

6. Importprodukte

Importprodukte werden vom europäischen Stoffrecht voll erfasst, wenn es sich um Stoffe oder Zubereitungen handelt. Auch gelten die europäischen Richtlinien zum Schutz der Arbeitnehmer vor der Einwirkung chemischer Stoffe und das europäische Recht der Beschränkung des Inverkehrbringens und der Verwendung gewisser gefährlicher Stoffe und Zubereitungen. 
Erzeugnisse werden vom europäischen Stoffrecht dagegen nicht erfasst, auch dann nicht, wenn sie mit Hilfe von Chemikalien hergestellt worden sind. Hier sind deshalb angesichts der internationalen Arbeitsteilung erhebliche praktische Schwierigkeiten vorauszusehen: Herstellungsprozesse, die innerhalb der EU nicht mehr oder nur noch mit erhöhtem Aufwand durchgeführt werden können oder dürfen, können außerhalb der EU durchgeführt und die entsprechenden Güter können importiert werden. Es sind daher Wettbewerbsverzerrungen und damit Arbeitsplatzverlagerungen auch infolge des Aufwandes des Registrierungs- und Zulassungssystems zu erwarten. Stoffe, die innerhalb der EU nur in geringen Mengen produziert werden oder auch nur in geringen Mengen in die EU importiert werden, werden aus der Angebotspalette innerhalb der EU verschwinden und den europäischen Markt nur noch in Gestalt von weiterverarbeiteten Gütern erreichen.

Je weniger es gelingt, die künftige EU-Stoffpolitik mit den in den wichtigsten Wirtschaftregionen geltenden Verfahren abzustimmen (s.o. A 7) desto eher ist es daher im Sinne der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie geboten, auch dem Impor​teur eines fertigen Produktes die Einreichung bestimmter Daten abzuverlangen. Auch an die Pflicht zur Durchführung einer Risikoanalyse und der Vorgabe von Risikomanagementmaßnahmen ist zu denken.

Das Weißbuch spricht diese Probleme zum Teil gar nicht, zum Teil ganz kurz an und verweist auf die Ergebnisse einer speziellen Arbeitsgruppe, anhand derer Hersteller oder Importeure aufgefordert werden können, alle zweckdienlichen Informationen vorzulegen. Die Ergebnisse dieser Arbeitsgruppe müssen nach Ansicht des BDI vorliegen, bevor die Ausarbeitung von Richtlinien angegangen wird. 

7. Umgang mit Daten

Keine Lösung schlägt das Weißbuch für das Problem vor, dass die Kosten einer Registrierung die Produktion bzw. den Import bestimmter Stoffe wirtschaftlich uninteres​sant machen kann. Auch für das Problem der Eigentumsrechte an Prüfda​ten ist keine Lösung vorgegeben. Dies ist aus BDI-Sicht nicht tragbar: 

· Die Pflicht zur Registrierung aller auch schon auf dem Markt befindlichen Stoffe verlangt einen angemessenen Interessenausgleich zunächst „horizontal“ zwi​schen verschiedenen Registrierern. Es wäre wettbewerbsverzerrend, allein denen, die die Produktion eines Stoffes als Erste registrieren, die Erhebung aller erforderlichen Informationen abzuverlangen, denn die Ermittlung der für die Registrierung erforderlichen Unterlagen kann einen erheblichen finanziellen und Zeitaufwand bedeuten.  

· „Vertikal“ ist sicherzustellen, dass nachgeschalteten Anwendern die für die bestimmungsgemäße und sichere Anwendung erforderlichen Informationen  zur Verfügung stehen. 

· Ein effektives, abgestuftes System zur Sicherung der Eigentumsrechte an Regist​rierungsunterlagen ist erforderlich. Dies sollte durch die Festlegung eines EU-weiten Standards mit klaren Kriterien, die für eine vertrauliche Behandlung der zur Registrierung eingereichten Daten heranzuziehen sind, geschehen. 

· Wird ein Unternehmer, etwa aus Gründen des Tierschutzes gezwungen, Regist​rierungsdaten an Wettbewerber weiterzugeben, ist für eine angemes​sene Kompensation seiner Kosten zu sorgen. 

· Schließlich ist eine präzise Definition des benötigten Datenumfangs wichtig, um die Gesamtkosten für die Registrierung zu minimieren und negative Auswirkun​gen auf die Innovationsfähigkeit und -bereitschaft der Unternehmen zu verhin​dern.
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